
Kanton Zürich
Amt für Militär und Zivilschutz
Waffenplatzverwaltung Zürich-Reppischtal

Benutzungsregeln
Waffenplatz

Fahrräder verboten

Fahrräder Samstag/Sonntag frei

Fahrräder erlaubt

Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Natur- und Tier-
schutzes sowie der militärischen Ausbildung wurde das 
Befahren von Strassen und Wegen innerhalb einzelner 
Gebiete teilweise (wochentags) oder gänzlich (all- 
gemeines Fahrverbot) für Fahrräder eingeschränkt. 

Bitte beachten Sie die örtliche Signalisation.

Diese Benutzungsordnung für Zivilpersonen regelt das 
partnerschaftliche Miteinander und Nebeneinander von 
Armee, Landwirtschaft und Bevölkerung im Interesse 
aller Beteiligten. Wir wollen, dass Sie, Ihre Familien, 
Ihre Freunde und allenfalls auch Ihre vierbeinigen  
Lieblinge unser schönes Naherholungsgebiet in vollen 
Zügen geniessen können. 

Natur
Auf dem Waffenplatz Zürich-Reppischtal leben in den 
geschützten Bereichen seltene, gefährdete und  
geschützte Tier- und Pflanzenarten. Helfen Sie mit, 
diese Vielfalt zu bewahren. Respektieren Sie die Sperr-
gebiete, führen Sie Ihre Hunde in den markierten Zonen 
an der Leine und beachten Sie die örtlich signalisierten 
Fahrverbote.

Sicherheit 
Ihre Sicherheit ist uns wichtig! In den Sperrgebieten sind 
Blindgänger eine stete Gefährdung. Alte Munitionsteile 
sind gefährlich. Kampfanlagen, Hindernisbahnen und 
Schützengrabensysteme bergen ebenfalls Gefahren 
und sind keine Spielplätze. Ein Grund mehr, sich  
unbedingt an die Vorschriften zu halten. Diese dienen 
Ihrem Schutz! 

Parkplätze
Die der Öffentlichkeit zugänglichen Parkplätze können 
kostenlos genutzt werden. Beachten Sie die jeweilige 
Signalisation und vergessen Sie nicht, Ihre Parkscheibe 
gut sichtbar anzubringen!

Schiessanzeigen
Damit Sie ein möglichst grossräumiges Gebiet nutzen 
können, werden lediglich die zur Ausbildung not- 
wendigen Bereiche abgesperrt. Stattfindende Übungen 
werden mittels Schiessanzeigen publiziert. Diese ent-
nehmen Sie bitte der Website www.zh.ch/schiessanzeigen.

Kontakt
Waffenplatzverwaltung Zürich-Reppischtal
Kaserne
8903 Birmensdorf

Telefon:  058 484 44 22
E-Mail: wpl@amz.zh.ch

Öffnungszeiten Verwaltung:
Mo – Do 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30
Fr 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00

FahrräderHerzlich willkommen
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WAFFEN
ZÜRICH
REPPISCHTAL
Das Gelände des Waffenplatzes
Zürich-Reppischtal befindet 
sich im Eigentum des Kantons 
Zürich. Es steht der Bevölke
rung ausserhalb der Nutzungs
zeiten des Militärs grundsätz
lich als Naherholungsraum zur 
Verfügung.
Benutzer sind verpflichtet, die 
unten aufgeführten und auf der 
nebenstehenden Karte bezeich
neten Vorschriften einzuhalten, 
im gesamten Areal des Waffen
platzes die Verkehrssignale und 
Beschilderungen zu beachten 
sowie den Aufforderungen des 
Militärs und des Waffenplatz
Personals Folge zu leisten.
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Situationskarte Waffenplatz Zürich-Reppischtal Benutzungsregeln 

Grenze Waffenplatzareal

Wald

Ausbildungsanlagen und Übungsgelände
Dürfen nur ausserhalb der Truppenbelegung und 
ausschliesslich auf Wegen und Strassen begangen
oder mit motorlosen Gefährten befahren werden.

Leinenpflicht
Hunde sind in den markierten Gebieten an 
der Leine zu führen.

Sicherheitszone
Darf nur ausserhalb der Truppenbelegung auf Wegen 
und Strassen auf eigene Gefahr begangen oder
mit motorlosen Gefährten befahren werden.

Kein Camping
Das Zelten ist auf dem Waffenplatzareal verboten.

Abfall
Das Ablagern von Schutt und Abfällen ist auf dem 
Waffenplatzareal verboten.

Sperrgebiet
Jegliches Begehen und Befahren durch Zivil- 
personen ist untersagt.

Parkplätze
Es gelten die örtlich signalisierten Parkzeiten. 
Parkverbot ausserhalb der markierten Flächen.

Vertragsgebiet
Kanton Aargau

Reitverbot
Das Reiten abseits von Wegen und Strassen ist auf 
dem Waffenplatzareal verboten.

Naturschutzgebiet
Darf nur auf Wegen zu Fuss begangen oder mit 
motorlosen Gefährten befahren werden. Hunde sind 
an der Leine zu führen.

Flugverbot für Fluggeräte
Der Betrieb von Modellflugzeugen, Drachen, 
Drohnen und anderen Fluggeräten ist auf dem 
Waffenplatzareal verboten.

Feuerstelle
Das Entfachen von Feuern ist nur an den 
dafür vorgesehenen Feuerstellen erlaubt.


